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Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

165 Anerkennung einer Stiftung

(„St.Nikolaus-Stiftung“)

Bezirksregierung
21.13-St. 1321 ki

Düsseldorf, den 7. April 2010

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die

„St.Nikolaus-Stiftung“

mit Sitz in Duisburg-Süd gemäß § 80 BGB in Ver-
bindung mit § 2 StiftG NW anerkannt. Die Stif-
tung ist seit dem 01.04.2010 rechtsfähig.
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Wirtschaft und Verkehr

166 Bekanntgabe 
 nach § 3 a des Gesetzes über die 
 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
 für ein Vorhaben der Firma Amprion GmbH,  
 Dortmund

Bezirksregierung
25.05.01.03-02/10

 Düsseldorf, den 7. April 2010

Antrag der Firma Amprion GmbH, Rheinland-
damm 24 in 44139 Dortmund auf Erteilung eines 
Freistellungsbescheides gemäß § 43 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) i. V. m. § 74 Abs. 7 Verwal-

tungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)

Die Firma Amprion GmbH mit Schreiben vom 
11.03.2010 den Ersatzneubau eines Mastes 
(Nr. 1106) der 110-kV-Leitung Anschluss Heiligen-
haus (Bauleitnummer (Bl.) 0202), gemäß § 43 
EnWG i. V. m. § 74 Abs. 7 VwVfG NRW als Fall 
unwesentlicher Bedeutung (sog. Freistellung) ein-
zustufen. Der Neubau soll im Stadtgebiet Heili-
genhaus – Gemarkung Leubeck erfolgen.

Durch geänderte Lastfl usse ergibt für den Netzei-
gentümer die Notwendigkeit, das vorhandene 
110-kV-Netz der RWE Rheinland Westfalen Netz 
AG zu optimieren. In diesem Zusammenhang beab-
sichtigt der Betreiber, die RWE Rhein-Ruhr Verteil-
netz GmbH, die bestehende Hochspannungsnetz-
anlagen und die vorhandenen 110-kV-PFreileitun-
gen dem heutigen Stand des Bedarfs anzupassen.

Bei dem Mast Nr. 1106 handelt es sich um den 
Masttyp A67_2. Der Mast hat eine Höhe von ca. 
57,20 m.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich fest, dass für 
das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles 
nach § 3 c Abs. 1 Satz 2 UVPG hat ergeben, dass 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch 
das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Diese Vorprüfung war gemäß § 3 Abs. 1 UVPG in 
Verbindung mit Ziffer 19.1.4 der Anlage 1 zum 
UVPG sowie in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG 
erforderlich. Sie ist durchzuführen, wenn das Vor-
haben nach Einschätzung der zuständigen Behörde 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berück-
sichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufge-
führten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu 
berücksichtigen wären.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Schriever

Abl. Reg. Ddf. 2010 S. 175

167 Aufgebot für ein Sparkassenbuch

(Nr. 4 218 652 149)

Es wird das Aufgebot für das Sparkassenbuch 
Nr. 4 218 652 149 (alte Nr.: 18 652 149) beantragt. 
Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, spä-
testens bis zum 29.06.2010 seine Rechte anzumel-
den und die Urkunde vorzulegen. Widrigenfalls 
erfolgt die Kraftloserklärung der Urkunde.

Solingen, den 29. März 2010

   Stadt-Sparkasse Solingen

   Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2010 S. 176
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